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Zweites Abonnement .

Sin Abonnement besteht
on » 125 Nummern und
kostet 2 st. 42 kr. ; durch
dte Post bezogen für
Baden Z fl . 57 kr. Die
Bestellunzen find für
jedes folgende jlbonue,

ment zu erneuern.

[Kr . 250 .] Verhandlungen der tt . Kammer der badischen Stände i . J . 1844 . [21 . Suli .]

HerauSgegeben von den Abgeordneten

Wassermann, Namn , Vissing , Buhl , Gottschalk , v . Shstein , Mathy , Nindeschwender , Sander , wetcker , Weller

und Anderen .

Redigirt von Karl Stein . — Druck von Malsch und Vogel .

Landtags -Zeitung .
Man adonmrt bei dem
näcbstqeleqenenPostamtc
in xarlSru be bei »Malsch
und Voael , von welchen
das Blatt auch im Buch,
Händlerweg zu beziehen

Mit der Nummer 25l beginnt das dritte Abonnement der LandtagSzeitung unter den nämlichen Bedin¬

gungen wie die beiden früheren .
Das dritte Abonnement ist unwiderruflich daS letzte ; sollte die Zal l̂ von 125 Nummern zur vollstän¬

digen Aufnahme der Verhandlungen nicht auSrcichen , so werden die weiter erforderlichen Nummern gratis

beigegcbcii .
D i c A b o n n e n t e n werden ersucht , ihre Bestellungen rechtzeitig bei d e n b c t r e ffe n d c n

Postämter n z u machen , damit die Zusendungen nicht unterbrochen werden ; in Carlsrnhe wird bei Malsch und

Vogel bestellt ; auch kann die Landlagszeitung auf dem Wege des Buchhandels von denselben bezogen werden .

Unser Blatt wird , wie bisher , die wichtigen Vorlagen . Berichte und Verhandlungen vollständig mittheilen , und ,

außer der versprochenen Nummernzahl , die erforderlichen Beilagen gratis liefern .

Die definitiven Schlnßvcrhandlungen über das Strafverfahren , O e f s e » t l i ch k e i t und Mündlichkeit ,

Gerichtsorganisation , Strafgesetz , so wie die Verhandlungen über die Motionen auf Verantwort¬

lich k e i t der M i n i st e r , G e s ch w o r n c n g e r i ch t c , Preßfreiheit , Redefreiheit im Stände saale ,

Eisenbahnwesen , standeö - und g r u n d h e rr l i ch e Verhältnisse , Wi e se n k u l t u r g e se tz und andere

wichtige Gegenstände werden in dem letzten T heile der Landtagszcitung ihre Stelle finden .

110te öffentliche Sitzung der 2 . Kammer .

Karlsruhe , den 13 . Juli 1844 . Unter dem Vorsitze

des Präsidenten Bekk . Ans der Regicrungöbank Minr -

sterialrath Frhr . v . M a r sch a ! l . Später Gcncralanditor

Geh . Rath Vogel , Hauptmann v . Böckh .

Der Präsident bemc . kt , daß der Bericht über das

Eisenbahnbudget übergeben worden und zum Druck beför¬
dert werden würde .

v . I tz st c i n übergiebt den 4 . und 5 . Thcil des Berichts

über das außerordentliche Budget , welcher mit Umgehung
des DorlragS dem Druck übergeben wird .

Die Tagesordnung führt auf die Fortsetzung der gestern

abgebrochenen Diskussion über daS Budget der Bad¬

anstalten .

B l a n k e n h o r n - K r a f f t erläutert , daß er gerade dcß-

halb noch während der Dauer des SpielpachtS die Gelder

daraus auch für die kleineren Bäder in Anspruch zu nehmen

gedenke , weil das durch die öffentliche Meinung gcbrand -

markte Hazardspicl doch in wenigen Jahren fallen müsse,
und dann von der Staatskasse um so bedrutcndere Mittel für
Baden werden gefordert werden , daß für die Kleineren

nichts mehr geschehen könne .
Trefurt freut sich , daß nach der Versicherung deS Hrn .

ReglerungSkommiffäiS für Langenbrücken etwas geihan
werden solle. In Bezug ans die für die kleineren Bader

zn verwendende Summe ist er der Ansicht , daß man nicht

auf einmal aller gedenken könne und einem nach dem an¬

dern mir einer etwas größer » Summe aufhclfen und deßhalb
die Forderung der Regierung unter § . 12 für Herstellung
neuer Gebäude und Anlagen mit der Modifikation bewillige »

sollte , daß davon der Betrag von 4,000 fl . für die kleinere »

Bäder verwendet werden möchte , was die Regierung schon

theilwcise ausgesprochen habe .
Richter . Ich trete sowohl dem Anträge des Abg .

Blankcnhorn , als auch dem eventuellen des Abg . Biffing
bei . Bei Verthcilung der Summe bitte ich insbesondere
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auch die vorzüglichen Heilquellen des NenchthaleS , Frer
'crS ,

hach , Petersthal , Griesbach , Antogasr u . s. w . zu berück¬

sichtigen , welche zur Bequemlichkeit der Kurgäste schon

große Opfer gebracht haben , für welche sie gar oft nicht

entschädigt werden . Zu ihrem Lobe will ich Nichts sagen ,
nur bemerken , daß sie keine Lurusbäder sind und nur von

wirklich Kranken un ^ vorzugsweise aus dem bürgerlichen
Stande besucht werden .

Flir diese Bäder ist vom Staate aus noch gar nichts

geschehe » , während die hohe Negierung doch auf dieselbe

ihr Augenmerk vorzugsweise richten sollte , wie auch auf

die beiden so romantisch gelegenen Lurch ihre Heilkraft

ausgezeichneten zwei kleinen Bäder Hub und Erlenbad .
Bei dieser Gelegenheit erlaube ich mir die Negierung

auf die in der Nähe der Neilchbädcr liegende Ruine

Allerheiligen , mit ibren so zahlreich besuchten Wasserfallen ,
aunncrksam zu machen . Ich will keine Beschreibung von

den Natnrschönhcüen dieses wunderbar interessanten Tba -

les versuchen , die meisten von Ihnen kennen sie und haben

sie schon bewundert . Zur Erhaltung , nicht zur Vcrkünst -

lung ihrer Ruine nun , möchte ich Etwas gethan sehen ,
insbesondere ist es sehr wünschenswerth , sa nothwendig ,

daß die Begehung zu den Wasserfällen sicherer und somit

ungefährlicher hergcstellt werde , denn es ist für minder

Starke , namentlich für Frauenzimmer , keine Kleinigkeit ,

diese nur wenig auSgchaucnen Steintreppen , auf den höl¬

zernen 30 bis 40 Stufen zählenden Leitern neben den

dahin stürzenden Wasserfällen auf und ab zu steigen . Es

würde sich die hohe Negierung wirklich dadurch ein Ver

dienst erwerben ; cS hat auch schon , wie ich höre , die

Nothwendigkeit hiervon einsehend , so wie den Nutzen ,

welcher der ganzen Gegend durch den tagtäglichen Besuch

dieses Orts von nah und fern zu Theil wird , wohl erkennend ,
die großherzogliche Forstpolizeidirektion bei dem groß¬

herzoglichen Ministerium des Innern Anträge in Bezug

auf die Erhaltung jener ehrwürdigen Ruine , deren frü¬

here Bewobner dem Lande ein Vermögen in Waldung ,

gegenwärtig in einem Werthe von nahezu einer Million

hinterlassen haben , und in Bezug auf bessere Zugänglich¬
keit der Wasserfälle gestellt . Ich bitte daher die hohe

Regierung , da hierzu nur eine geringe Summe erforderlich

ist , bei Ausiheilung derjenigen Summe , über welche der

Antrag gestellt ist , auf die genannten Bäder , und eben so

auf Allerheiligen Bedacht zu nehmen .
Welcher unterstützt alle Anträge auf Verwendungen

für die kleineren Bäder und hält cS für einen Akt der

Billigkeit , wenn die Regierung für das von Richter em¬

pfohlene Allerheiligen etwas thut , um die Sünden wieder

gut zu machen , welche zur Zeit der Uebernahme dieser Abtei
durch eine wahrhaft vandalische Zerstörungssucht begangen
worden . Er ist weit entfernt das verwerfliche Spiel in
Schutz zu nehmen , ,reiches er gleichfalls weggeschafft haben
will , obgleich er, wenn er anfangcn wollte , unsere gesell¬
schaftliche Ordnung zu verbessern , nicht gerade hier den
Hebel zuerst ansetzcn würde ; muß indessen seinemFreundeGott -
schalk entschieden rntgcgentretc », wenn dieser hiezu den Bund
zu Hilfe nehmen will ; er räih , nicht zu vergessen , daß
dieß ein völkerrechtlicher Bund sei , der sich nicht in die in -
liereu Angelegenheiten der Einzelnen mischen dürfe , und
wenn man auch sagen wollte , es sollen sich alle einzelnen
Regierungen zu einer gemeinsamen Anordnung vereinigen , so
lei nicht zu übersehen , daß man dadurch einen Bnndes -
bcschluß zuwegbringe , der wieder inicrprctirt werden würde ,
wie man solche Bundesbeschlüffe überhaupt interpretire und
>n ihr Gegcntheil zerlege , wovon seit 18 Jahren die vater¬
ländische Geschichte manchen traurigen Beweis liefere . Eine

Bereinigung der betreffenden Staaten hält er für einfacher
und zweckmäßiger als Bundesmaßregeln .

Jörg er erinnert daran , wie nothwendig cs bei der
Aussicht auf die endliche Abschaffung deS Spiels sei , auf
die Ansammlung des CautionskapitalS und die Crcirung
eines namhaften BadfondS Bedacht zu nehmen , um daraus
die Unterhaltung ( wozu auch die der kleinen Bäder noch
kommen würde ) ohne allzu bedeutende Opfer von Seiten
des Staats bestreiten zu können — weshalb er eine Ver -

willigung von 7,000 fl . unter der vorliegenden Position
für hinreichend hält .

R e t t i g schließt sich durchaus der Ansicht deS Redners
vor ihm an .

M e z . In der Absicht , die hohe Kammer zu veranlassen ,
auf den Antrag deS Abg . Blankenhvrn nicht cinzugehen ,
hat der Abg . Jvrgcr uns in Aussicht gestellt , daß wir da¬
durch , daß wir kleine Bäder unterstützen , uns eine dauernde

Last erschaffen . Ich glaube aber nicht , daß diesem so sei ,
denn diese kleineren Bäder , weiche wir unterstützen wollen ,
werden keine solche Ansprüche machen , wie dies bei einem

großen Bade der Fall ist , um zu verlangen , daß wenn wir

ihnen die Mittel gewähren , Wege , Trinkhallen und dergl .

anzulegen , wir sie ihnen dann später auch unterhalten sollen .
Ich glaube also , diese Rücksicht sollte uns nicht abhaltcn ,
dem Anträge auf l5,000 fl . beizustimmen . Ferner erkläre

ich , daß auch ich mich vollkommen dem auschlicße , waö

der Abg . Gvttschalk in Betreff der Eigenschaft der Gelder ,
um die eö sich handelt , bemerkt hat . Auch ich kann nicht

zur Ruhe kommen , so lange wir solche Sündengelder zu

vcrtheilen haben . ( Jörger : Lassen Sie sie in Baden ,
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Sie brauchen sie nicht zn vertheilen ) . — Nein , wir wollen

sie nicht in Baden laffen , sondern sie vertheilen unter die

kleinen Bäder , damit die Gelder , durch deren Abnehmcn

man Manchen geistig verkrüppelt haben mag , zu einiger

Sühne dazu verwendet werden , um körperlich Verkrüppelte

zu heilen .
Minifteriakrath Frbr . v . Marsch all verweist rücksicht¬

lich des über die Schädlichkeit des Hazardspiels Gesagten ,

auf die deßsallsigcn Verhandlungen der ersten Kammer ,
auö welchen er besonders hcrvorhcbt , daß dasselbe in Ba¬

den ursprünglich nur darum concedirt worden sei , um daö

gefährliche heimliche Spiel zu beseitigen , was nur so zu

erreichen gewesen , — und daß alle Einnahmen daraus

wieder dahin zurückflößen , woher sie gekommen , und zu

Gunsten der Badegäste verwendet werden . Ferner erinnert

er daran , daß in der ersten Kammer die Negierung erklärt

habe , wie sie bereit sei, zu jeder Anordnung initzuwirken ,
wodurch das Spiel in Deutschland , aber nicht blos das in

den Bädern , sondern auch das Lotto verpönt werde ; man

möge daS Badener Spiel betrachten , wie man wolle , so

sei dessen Aufgeben kein so großes Opfer , falls dadurch der

andere höhere Zweck erreicht werde .

Bissing wollte daS baicrische Lotto hier zur Sprache

bringen , kann sich aber durch die so eben gehörte Bemer¬

kung des Herrn Negierungscommiffärs beruhigen ; nur

will er darauf aufmerksam machen , daß ungeheuere Sum¬

men aus dem benachbarten Auslande in ' s Baierische für
das Lottospiel fließen ; dich gehe auö einer Aeußerung
des Ministcrialraths Kleinschrod in der zweiten baierischen
Ständekammer hervor , welcher aus den Antrag des Abg .
Stöcker auf Aufhebung dcsLotto ' s bemerkt habe , „ daß von

den an der Gränze gelegenen Staaten die außerordent¬
lich hohe Summe von 900,000 fl . für dieses Spiel cin -

gingen ." Baden gränze nun zum großen Theil an Baicrn

und liefere somit ein sehr Bedeutendes von jenem Be¬

trage . Die Negierung möge daher dafür eifrig sorgen ,
daß diesem Unwesen ein Ende gemacht und diese Pest
von uuserm Lande abgehalten werde ; besonders möge die

Polizei die CollecteurS , die man genau kenne , besser
überwachen .

Nachdem der Berichterstatter noch im Sinne des Commis »

sionsanlrags für die Bcrwilligung von 7,000 fl . gesprochen ,
welche er für den beabsichtigten Zweck hinreichend hält , ohne

daß dadurch die Behufs der Ansammlung zurückzulegcnden
Fonds beeinträchtigt würden — wird , mit Ablehnung der

von dem Abg . Blankenhorn beantragten Verwilligung von

15,000 fl ., der Antrag des Abg . Biffing auf 10,000 fl
mit 27 gegen 26 Stimmen angenommen .

Nach Verkündung des Abstimmungsresultats erklärt

Ministerialr . Frhr . v . Marsch all : Wir glauben , daß
durch einen solchen Beschluß unser Rubrikenschcma nicht

abgeändcrt werden kann und werden daher immerhin die

größeren Unternehmungen unter Pos . 12 vornehmen .

v . Jtzstein . Soll diese Erklärung etwa so viel heißen ,
daß die bewilligten 10,000 fl. nicht ausgegcben werden

sollen ?

Ministerialrath v . Marsch all . Es soll so viel heißen ,
daß , wenn die gewöhnlichen Ausgaben bestritten sind , wir

überlegen , welche größere Unternehmungen sonst noch aus

§ . 12 auögeführt werden können . Wenn Sie hierin weiter

gehen wollten , so glaube ich allerdings , daß Sie in die

Initiative der Negierung cingrcifcn würden .

v . Jtz st ein . Die Erklärung des Herrn Regierungs -

commissärs ist gewiß sehr zu bedauern , bei dem Bestehen
einer Verfassung , die wenigstens tu Bezug auf Geldange¬
legenheiten noch nie oder nicht in der Weise beeinträchtigt
worden ist , daß man der Kammer erklärt hat : Sie haben

beschlossen und wir thun , was wir wollen . Wenn die

Negierung sich an die Form hält und glaubt , eS werden

die Ausgaben , welche die Kammer beschlossen hat , für die¬

ses Mal nicht unter der Position 12 realisirt werden kön¬

nen , so mag im nächsten Budget der Uebcrtrag nach der

Ansicht der Negierung mehr oder weniger statt finden .
Aber kränkend ist cs für eine Kammer , die im Recht ist,
die Gelder zu bewilligen , welche der Bürger bezahlen

muß , wenn im Moment ihres Beschlusses von Seiten der

Negierung erklärt wird : Wir thun etwas Anderes . Ein

Mal ist eine solche Erklärung schon vorgekommen , und wir

haben dort die Pflicht gefühlt , ihr entgegen zu treten .
Ein um so schmerzlicheres Gefühl muß es erregen , so
Etwas zum zweiten Mal und zu einer Zeit zu hören ,
wo man in anderen Beziehungen Beschränkungen genug
erfährt .

Ministerialr . Frhr . v . M a r s ch a l l . Die Sache wird sich
aufklären , wenn seiner Zeit die Nachweisungen gegeben
werden . Die Negierung wird nichts thun , was nicht in

ihrer Befugniß liegt und wird ui vertheidigcn wissen , was

sie gcthan Hai Auch handelt co sich nickt um die Gelder

der Bürger , denn cs stießen , gottlob , von den badischen

Bürgern sehr wenige Kreuzer in die Badkasse .

v . Jtz st ein . Ich muß mich allerdings in dieser Be¬

ziehung selbst berichtigen und jetzt sagen , daß es leider

Gottes keine Gelder der Bürger , sondern solche sind , die

aus einem noch schlimmcru Wege erworben werden .

Der Präsident schließt hierauf die Diskussion , ohne
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dem Abg. Sander , welcher noch sprechen will , ferner
das Wort zu geben.

Zu § . 8 (Steuern und Umlagen 10) fl -) , § . 9 ( Abgang und
Nachlaß 28 fl .) , § . 10 (Kosten der Verwaltung 5,000 fl .)
und 8 - l l (verschiedene und zufällige Ausgaben ( l,300 fl . )
wird Nichts erinnert und sedc einzelne Position von der
Kammer genehmigt .

Zu § . 12 . Für Herstellung neuer Anlagen und neuer
Gebäude.

Hier werden die geforderte » 26,370 fl . gleichfalls vcr-
willigt , aus welchen mit Zuschlagung der unter § . 2 er¬
übrigten 1,000 fl . und der im § . 7 geforderten 3,000 fl ,
die für kleinere Bader überhaupt verwilligten 10,000 fl

*

zu schöpfen sind .
Womit das Budget der Badünstalten erlediget ist.

Hierauf berichtet der Abg . Richter im Namen der
Petitionscommission :

1 . lieber die Bitte der Gemeinde Mitlelschefflenz um
Minderung der Beschränkungen des Forstgcsctzcö .

Die Commission kann das Begehren der Petenten nicht
empfehlen ; denn wenn cs auch Gemeinden gibt , welche
ihre Waldungen eben so gur und vielleicht noch vorthcil -
Hafter selbst administrire » könnte » , so würde sich doch wegen
solch ' einzelner Fälle eine Ausnahme von dem kaum zehn
Jahre alten Gesetz , welches in vielen Beziehungen sehr
wohlthätige Folgen äußerte , nicht machen lassen , um der
pctitionirenden Gemeinde die Selbstbewirthschastung und
polizeiliche Verwaltung ausschließlich zu überlassen . Ab¬
hülfe für einzelne specielle Beschwerden zu erhallen , gibt
ihnen das Forstgcsetz selbst die Mittel an die Hand ; die¬
sen Weg hat die Petentin aber nicht eingeschlagen , deß -
hab trägt die Commission ans formellen und materielle »
Gründen auf Tagesordnung an , welche die Kammer auch
annimmt.

2 . lieber die Bitte des Ambros Richter zu Birkendorf ,
Nachholung zwciundzwanzigjährigcr Justizverweige¬
rung betreffend.

Aus dem Vortrag des Petenten läßt sich nicht ermessen ,
ob ihm Recht oder Unrecht geschehen sei ; allein auch davon
abgesehen , glaubt die Commission um so weniger auf das
Begehren des Petenten ( eine abermalige Untersuchung ver¬
anlassen zu wollen ) eingehen zu können , als eS sich hier
um eine rein privatrechtliche Angelegenheit und in Folge
dieser um rechtskräftige Urtheile handelt , worüber der
Kammer daS Rech « nicht zu,icht , deren Rechtsbeftändigkeit
einer Untersuchung zu uuterwcrfen — weßhalb aus Tages¬

ordnung angetragen wird , welcher die Kammer auch
beitritt.

3 . lieber die Beschwerde des I . G . Schifferdecker von
Oberschefflenz gegen das Bezirksamt MoSbach, wegen
urthcilSmäßiger Rechtsverletzung und Vermögensbe «
schädigung.

Dieser Gegenstand berührt um so weniger die Compe -
tenz der Kammer , als der Petent selbst zugestcht , gegen
jenes Urtheil kein Rechtsmittel ergriffen zu haben , — daher
die Commission auf Tagesordnung anträgt , welche von
der Kammer genehmigt wird .

4 . lieber die Bitte des Fidel Merkel zu Langenbrand,
um Hülfe in einer Prozeßkostenforderungssache .

Hierüber ist schon im Jahr 1810 Bericht erstattet und
über diese rein privatrechtliche Angelegenheit zur Tagesord¬
nung übergegangcn worden , was die Commission aber¬
mals beantragt und die Kammer genehmigt .

5. lieber die Beschwerde der Gemeinde Winzenhofen ,
Aints Kraulheim , Ansprüche an einem Wald im
Sauerthale betreffend.

So brückend auch für die Gemeinde die Lage sein mag ,
in der sic sich befindet , so ist die Commission nicht im
Stande , Vorschläge zur Abhülfe machen zu können , denn
einmal und vorzugsweise bezweckt die Petition Erlangung
angeblich verlorener Prioatrechte , was also an sich nicht
zur Competcnz der Kammer gehört , und zum andern,
was nämlich die Zuscheidung des fraglichen Waldes unter
die königl. Würtembergische Staatshoheit und sonach die
Ausscheidung aus der Gemarkung Winzenhofen betrifft,
sagen die Petenten selbst , daß sie sich nicht weiter im Wege
der Bcschwerdcführung oder des Rekurses als an die
großhcrzogl . Kreisregierung gewendet hätten . — Die
Commission stellt somit den Antrag auf Tagesordnung,
welche von der Kammer angenommen wird .

Hierauf berichtet der Abg. Welte über die Bitte deS
Müllers Franz Wünsch zu Borbcrg , um Aufhebung einer
auf seiner Mühle haftenden Abgabe von 11 Maltern
Mühlfrucht.

Die Commission ist der Ansicht , daß hier die Kammer ,
ohne den privatrechtlichen Ansprüchen eines Dritten oder
der richterlichen Competenz vorzugreifen , sich in keine
Prüfung und Enischeidung über die Natur der Abgabe
einlasscn und somit auch das Staatsministcrium nicht ver¬
anlassen könne , die Abgabe für aufgehoben zu erklären
Sie kann dieß um so weniger dann , wenn auf dem
Rechtswege die Abgabe durch ein richterliches

'
Urtheil als

eine Gült oder Erbdienstbarkeit erklärt worden ist — und
dieß scheint hier der Fall zu sein , denn Petent führt selbst
an , daß er deßhalb , weil die Abgabe von der Standes¬
herrschaft Leiningen als eine Gült angesprochen werde ,
einen Prozeß bis in die dritte Instanz geführt und dort
verloren habe. Die Commission stellt den Antrag auf
Tagesordnung, welcher angenommen wird .
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